
Bekonnfmochr.rng den Gemeinde Ostseehqd Korlshogen
über den Enfwurt und die öffentliche Auslegung der

l. Andr-.rung des Bebouungsplones Nr.27
,,tWohngebief on der Förslerei"

südlich der Peenestroße

t.
Der Geltungsbereich cler 1 Anderung des Bebouungsplones Nr. 27 urnfosst
dos im beiliegenden Aus;rug ous dem Messtischblott gekennzeichnete Cierbiet
der

Gemorkung
Flur
Flurstücke

Flöche

Korlshogen
2

390120 bis 390124, 390/33 teilweise, 390134 und 390/35 sowie
eine Teilflöche ous Flurstück 390128
rd. 0.6 ho

Dos Bebouungsplongebir:t Nr. 27 befindet sich südlich der Londesstra3e 264.
Es wird im Norden durcl"r die Peenestroße, im Osten durch die Houpt:stroße
(Londesstro}e 264), im Süden durch Wohnbebouung und im Westen durch
Kleingörten begrenzt.
Es hondelt sich im Wesenilichen um dos Gelönde der ehemoligen Nezfctrm.
Dos Plongebiet wurde ,mrischenzeitlich erschlossen und die ersten \Vohn-
geböude enichtet.
Dqs Plonönderungsgebiert umfosst nicht
Bebouungsplones Nr. 27, sondern
Flurstücke.

2.
Die Gemeindevertretung Korlshogen hot in der öffentlichen SitzunrE om
,18.06.2015 den Entwurf cler l. Anderung des Bebouungsplones Nr.27 mit der
Plcnzeichnung (Teil A), T,:xt (Teil B) und dem Entwurf der Begründung irr der
Fossung von 05-2015 gebilligt.

Mit der L Anderung des Bebouungsplones Nr. 27 werden fÜr einen Teilb,areich

der Ursprungssotzung ein;zelne Festsetzungen zur Regelung der Zulössigkerili von
Einzel- und Mehrfomilienhousbebouung und zur Untergrenze der zulössigen

Dochneigung sowie zur stcrndörtlichen Verschiebung einer Flöche mit Geh-,
Fohr- und Leitungsrecht ctngepossl.

Durch die Anderungen werden die GrundzÜge des rechtskrötftigen

Bebouungsplones Nr. 217 nicht berührt und die bilonzierten Wohnbou-
kooozitöten nicht verönclert.

den gesomien Geltungsbereich des
lediglich die zuvor oufgeli:;teten



3.

Der Entwurf der l. Anderung des Bebouungsplones Nr. 22 der Gemr:inde
Ostseebod Korlshogen nrit der Plonzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und <1em

Entwurf der Begründung in der Fossung von 05-2015liegt gemöß S 3 Abs.2
BouGB in der Zeit

von Monfog, den 03.08.2015 bis Freitog, den 04.09.2015
(jeweils einschließlich )

im Bouomt des Amtes Usedom-Nord in 17454 Zinnowitz. Möwenstroße 0l in
Zimmer Nr. 

.l05 
wöhrencJ folgender Zeiien:

Montog bis Freitog von
Montog und Mittwoch von
Dienstog von
Donnerstog von

8.30 Uhr bis
13.30 Uhr bis
'l3.30 Uhr bis
13.30 Uhr bis

12.00 Uhr urrcl
15.00 Uhr urrcl
16.00 Uhr urrcl
18.00 Uhr

zu jedermonns Einsicht öffentlich qus.

Wöhrend dieser Auslegungsfrist können von jedermonn Siellungnohmran zu

der Plonung schrifilich oder wöhrend der Dienststunden zur Nieder:;chrift
vorgebrocht werden. Nicht fristgerecht obgegebene Stellungnoihrnen
können bei der Beschlussfossung über die l, Anderung des Bebouungsprlones
Nr. 27 unberücksichtigt bk:iben.
Ein Antrog noch $ 42 deir Verwoltungsgerichtsordnung ist unzulössig, soweit
mit ihm Einwendungen Cfeltend gemocht werden, die vom Antrogstellerr im
Rohmen der Auslegung rricht oder verspöiet geltend gemocht wurden, ober
hötien geltend gemocht werden können.

4.
Die 1. Anderung des Beb<ruungsplones Nr. 27 wird im vereinfochten Verf,:hren
noch $ 13 BouGB oufgestellt.
Entsprechend $ 13 Abs. 3; BouGB wird im vereinfochten Verfohren noclt $ 13

BquGB von der Umwerltprüfung noch S 2 Abs. 4 BouGB, von dem
Umweltberichi noch $ 2o BouGB und von der Angobe nqch $ 3 Abs. 2lictlz2,
welche Arten umweltberZog€he[ Informotionen verfÜgbor sind, sowi<> von
der zusommenfossenden Erklörung noch $ l0 Abs. 4 obgesehen; !i +c
(Überwochung) ist nicht cnzuwenden.
Vorhoben, die die Pflir::ht 

^Jr 
Durchführung einer Umweltvertröglicltkeits-

prüfung noch sich ziehen, sind nicht geplont. Ein Umweltbericht gemöß S 2 ff.

BouGB ist dqher nicht erforderlich.

Durch die Plonönderung können keine Anholtspunkte fÜr eine
Beeintröchtigung der Erholtungsziele und Schutzzwecke der Gebietrg von
gemeinschqftlicher Bedeutung (2. B. FFH- Gebiete) und der Europöischen

Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnoturschutzgesetzes begrÜndet

werden.



5.
Gemöß $ 13 Abs.2 BoUGB wird von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung noch
$ 3 Abs. I und $ 4 Abs, 1 ßouGB obgesehen,
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird im Rohmen der öffentlichen Auslegung
gemöß $ l3 Abs.2 Nr.2 BouGB und Aufforderung der von der Plonönderung
berührten Behörden, sonstigen Tröger öffentlicher Belonge und
Nochborgemeinden zur Stellungnohme gemöß $ 13 Abs. 2 Nr, 3 BouGB
durchgeführt.

6.
Der Beschluss wird gemöß $ 3 Abs.2 BouGB ortsüblich bekonntgemocht.

Korlshogen, den 02.07.20.l 5

U I'e
Höhn
Bürgermeist

Anlcge
Übersichtsplon
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Ge$ungsbereich der l. Anderung dEr Bebauungsplones Nr.27



Die Bekanntmachung erfolgte am 20.07 .2015
,,www.amtusedom nord.de".

im Internet unter der Website
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